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1. Kirchengesetze 
29) /41/ V28 

Der Landessynodalausschuß hat in seiner 
Sitzung vom 25. Mai 1950 das folgende Kirchen
gesetz beschlossen, das. hiermit verkündet wird: 

Kirchengesetz vom 25. 5. 1950 
über die Bildung von Vertrauensausschüssen . 
(Vertretung der Mitarbeiter) in den kirchlichen 
Verwaltungen, Anstalten und Werken. 

§ 1 
(1) Die Eigenart des kirchlichen Dienstes, 

der in allen seinen Zweigen im Gehorsam 
gegen das Haupt der Kirche zu erfüllen ist, ver
pflichtet in besonderem Maße alle Mitarbeiter 
in kirchlichen Verwaltungen, Anstalten und 
Werken zu einer brüderlichen und vertra-uens
vollen Zusammenarbeit. 

(2) In kirchlichen Einrichtungen mit minde
stens 20 Mitarbeitern ist von ihnen zu Ihrer 
Vertretung ein Vertrauensausschuß. zu bilden. 
Werden weniger als 20, aber mindestens 5 Per
sonen beschäftigt, ist ein Vertrauensmann .zu 
wählen. · 

(3) Der Vertrauensausschuß besteht in Ein
. richtungen mit 20-49 Mitarbeitern aus 3, in 

· Einrichtungen mit 50-99 aus 5 und in Einrich
tungen mit 100-199 Mitarbeitern aus 6 Mit
gliedern. Die Zahl der Mitglieder erhöht sich 
um 1 für je weitere 100 Mitarbeiter. · 

(4) Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle kirchlichen Verwaltungsstellen, An
stalten und Werke einschl. derjenigen ·cter 
T nneren Mission. 

(5) wahlberechtigt sind die mindestens 1a 
Jahre alten männlichen und weibli~hen· Mit
arbeiter, die der Landeskirche angehören. 

Wähfäar sind die mindestens 21 Jahre alten 
Yf-lthll>erechtigtm, die nicht mehr in Berufs
risblldUn.g stehen und am Wahltage minde.-

stens 6 Monate der Einrichtung angehören und 
mindestens 1 Jahr in kirchlicher Arbeit stehen. 
Weder wahlberechtigt noch wählbar s.ind die 
verantwortlichen Leiter der Verwaltungen und 
Vorstandsmitglieder. 

(6) Die Vertrauensausschüsse (Vertrauens
mann) werden nach Vorschlag der Wahlberech
tigten in geheimer Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen für L Jahr 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

(7) Bei der Zusammensetzung der Vertrauens
ausschüsse sollen die verschiedenen Berufs
gruppen der Mitarbeiter nach Möglichkeit be
rücksichtigt werden. 

§2 
Der Vertrauensausschuß wählt aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden, der ihn nach außen 
vertritt. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit~ bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. . . 

§3 
(1) Der Vertr.auensausschuß hat die Mit-· 

arbeiter in der Bereitschaft zu ihrem besonderen 
kirchlichen Dienst zu stärken, ihre beruflichen, 
wirtschaftlichen und sozialen . Interessen zu 
fördern, sowie für den Arbeitsfrieden und eine 
gute Zusammenarbeit aller untereinander und 
mit der Leitung e~nzutreten. 

(2) Bei Einstellungen und Entlassungen ist 
der Vertrau~nsausschuß anzuhören.· Die An· 
hö':i:ung unterbleibt be.i Einstellung und Ent. 

. lassurig von Beqmten und- :Seam.tenanwärt~r~ 
sowie von leitenden; in· Q.er Seelsorge, der reli
giösen Unterweisung und im kirchenmusika
lischen Dienst tätigen Personen. · · 

(3) Zum Aufgabertbereich des Vertrauens
ausschusses gehört ferner insbesondere sein:e 
Mitwirkung bei 
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a) Anwendung vori 'Tarifbestimmungen; Re
gelung der Lohn- und Vergütungsfragen 
und des Urlaubs, · 

· b) Errichtung und Verwaltung von Wohlfahrts
einrichtungen auf der Arbeitsstelle, 

c) Schaffung von Arbeitsplätzen für Arbeits
behinderte, 

d) Uberprüfung der Möglichkeiten technischer 
und organisatorischer Verbesserm:1gen, 

e) der fachlichen Schulung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter, 

f) Schlichtungsversuchen vor Erhebung ar
beitsgerichtlicher Klagen, 

g) Erlaß der Arbeitsordnung. 
(4) Die Regelung der Befugnisse und der Ar

beitsweise des Vertrauensausschusses im ein
zelnen im Rahmen des vorstehend angegebenen . 
Aufgabenbereichs kann zw1sch.en der Leitung 
und dem. Au!>scpuß vereinbart werden. Dies gilt 
insbesondere für die ·Zusammenarbeit zwischen 
der Leitung und dem Ausschuß sowie für die . 
Behandlung. von Beschwerden. . · · .~ 

(5) Das Verhältnis der Diakonissen, Dia-' 
konieschwestern und Diakone zu ihrem Mutter
haus (Brüderhaus) und zu ihren diakonischen ' 
Ordnungen bleibt unberührt. 

§4 
Der Vertrauensausschuß nimmt dieAufgaben 

einer Arbeitsschutzkommission wahr. Er hat 
die Arbeitsstelle lauf end auf Gefahrenquellen 
zu überprüfen und bei der Leitung auf Unfall
verhütung, auf Verbesserung der Arbeits
verhältnisse und auf Arbeitshygiene hinzu· 
wirken. 

§ 5 
Zur Durchführung der Aufgaben des Ver

trauensausschuses wird folgendes bestimmt: . 
1. Der Ausschuß ·ist berechtigt, im Rahmen 

seines Aufgabengebietes von der Leitung 
Auskünfte einzuholen~ 

. 2. Den Mitgliedern des Ausschusses dürfen 
durch die Ausübung ihrer Tätigkeit 
keinerlei Naehteile erwachsen. Die für 

, ihre Tö.tigkeit :q.otwe:q.dige Zeit wird ihnen 
innerhalb der Die11Stzeit ohne Abzug von 
Arbeitsentgelt· gew.ährleistet. 

3. Der Ausschuß hat das Recht, notwendige 
Sitzungen und Versammlungen der Mit
arbeiter im Einvernehmen mit der Leitung 
während und außerhalb der Dienstzeit in 
den Diensträumen anzusetzen. 

4. Die Mitglieder des ·Ausschusses sind zur 
Verschwiegenheit über die ihnen im 

, Rahmen ihrer Tätigkeit mitgeteilten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen ver
pflichtet. 

§ 6 . 
Die Schlichtung von Unstimmigkeiten, dfo 

sich aus der Zusammenarbeit zwischen Leitung 
und Vertrauensausschuß ergeben, soll von den 
Beteiligten einer aus zwei }3eisitzern und ein~.m 
Obmann bestehenden Ausgleichsstelle über.-. 
tragen werden. In diese. Stelle entsenden die 
Leitung,. und der Ausschuß je einen. Befsitzer. 
Einigen sich die Bei~itzer nicht auf einen Ob
mann, so tritt der Präsident der Landessynode 
oder ein von ihm bestellter Vertreter als Ob-

·' mann em. 
§ 1 

Zur Durchführung -dieses Gesetzes erforder
liche Anordnungen erläßt der Oberkirchenrat. 
Er kann in besonderen Fällen den diesen ent
sprechenden Zeitpunkt der DurchfÜhrung des ' 
Gesetzes bestimmen. 

§ 8 
Das Gesetz tritt mit· seiner Verkündung in 

Kraft.· 
Schwerin, den 6. Juni 1950 

Der Oberkirchenr~ll 
D. Dr. Beste 

. II. Bekanntmachungen und Mitteilungen.· 
30> / 155 / Jll3 

Nachdem der 0,berkirchenraf der Evangelisch
Lutheri$chen Landeskirche Mecklenburgs iIJ 
Schwerin beschlossen hat, vom Recht des 
Widerspruchs gegen die Einführung der „Vor
läufigen Arbehsvertragsordnung" vom 12. Ok
tober 1949 auf Grund des § 14 Absatz l keinen 

· Gebrauch. zu machen, wird dieselbe nachstehend 
bekanntgegeben: · 

Vorläufige Arbeitsvertragsordnung 
für den kirchlichen Dienst (A VO) 

· Vom 12. Oktober 1949 
„ Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsc]l.

land hat auf Grund von Artikel 29 Abs. 2 der 
Grundordnl!ng folgende Verordnung be
schlossen, da. eine einh~itliche Gesamtverein
barung mit den kirchlichen Arbeitnehmern 
z. Zt. nicht getroffen wetden kann: 

§ 1 . 

B e d e u t u n g d e,r 0 r d n u n g 
(1) Die kirchlichen Arbeitgeber sind gehalten, 

bei dem Abschluß von Arbeitsverträgen über 
eine hauptberufliche kirchlich~. Jä_tigkeU, die. 

Bestimmungen dieser Ordnung als Vertrags
inhalt zu vereinbaren. 

(2) Vorschriften über die Eignung, Vorbildung 
undAnstellungsfähigkeit sowfe über die Dienst
obfiegenheiten kirchlicher Amtsträger, welche 
für diese allgemein oder für einzelne Gruppen 
von ihnen, insbesondere für Theologinnen, für 
Katecheten (Religionslehrer), für Kirchen
musiker und für Diakone ohne Rücksicht auf 
die .Rechtsform ihr.er Anstellung gelten, gehen 
den Bestimmungen dieser Ordnung vor. · 

§ 2' 
Geftungsbereich 

Kirchliche Atbeitgeber im . Stirne dieser Ord
nung sind d.i~ Evan9elische Kirche in Deutsch
land, ihre· Gliedkirchen und die diesen an
gehÖretid~n Kirchengenreinden und kirchlicnen 
Verbände, sowie ~ie kircheneigenen 'Anstalten 
und · ~tiftungen. · 

§ 3 
Wesen des kirchlichen Dienstes 

(1) Die Pflichte~ des kirchlkhen Dienstes 
s!nd durch ~e:i;i_ Auftr,ag . bestimmt, den die 



Kirche von ihrem Herrn erhalten hat. Die 
kirchlichen Mitarbeiter haben den ihnen an
vertrauten Dienst in rechtschaffener Treue und 
opferwilliger Hingabe zu leisten. Ihr gesamtes 
Verhalten. in und außer dem Dienst muß der 
Verantwortung entsprechen, die sie als 
dienende Glieder der Kirche übernommen 
haben. 

(2) Der Treue · und Hingabe, die der Mit
arbeiter der Kirche entgegenbringt, entspricht 
auf seiten der Kirche die Fürsorge für ihn. Auf 
dieser Grundlage regeln die kirchlichen Arbeit
geber und Arbeitnehmer ihre gegenseitigen 
Rechtsbeziehungen. 

§ 4 
Allgemeine Dienstpflichten 

Jeder kirchliche Arbeitnehmer hat die 
P~icht, sein~ Arbeitskraft in dem Umfange 
seme~ Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen, 
der bei Abschluß des Arbeitsverhältnisses ver
einbart und nach dem seine Vergütung bemessen 
worden ist. Seine beruflichen Fähigkeiten und 
Erfahrungen hat er uneingeschränkt in den 
Dienst der Kirche zu stellen .. Er soll jederzeit 
bemüh~ sein, sein fachliches Können zu er
weitern. Er hat bei Ausübung seiftes Dienstes 
die. ~ür seinen Arbeitsbereich bestehenden ge
setzlichen und Verwaltungs-Bestimmungen und 
daneben die durch Dienstanweisung oder An
ordnung seiner Vorgesetzten gegebenen Wei
sungen zu beachten. 

§ 5 

Besondere Dienstpflichten 
(1) So.weit über dienstliche Angelegenheiten 

allgememe oder besondere Schweigepflicht ge
boten worden ist, hat der Arbeitnehmer diese 
zu beachten, und zwar auch noch nach Be·· 
endigung des Dienstverhältnisses. • 

(2) Die Ubernahme einer Nebenbeschäftigung 
bedarf der Genehmigung. 

(3) Pie Annahme von Geschenken anläßlich 
dienstlicher Verrichtungen ist unstatthaft. 

(4) Wenn der Arbeitnehmer seine Dienst
pfücht vors~tzlich oder fahrlässig verletzt, so 
haftet er semem Arbeitgeber für den dadurch 
entstehenden Schaden nach Maßgabe der gel
tenden Bestimmungen. 

§ 6 
Einstellung 

(1) Die Einstellung in den kirchlichen ·rnenst 
~tzt die .Mitgli.~?s~gaft i? der evangelischen 
Kirche, dle personhche Eignung und die not
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. 
Uber ~ie kirchliche Haltung ist eine pfarramt
lfche Äußeruhg beizubringen.· Der Arbeitgeber 
k~nn ferner die Vorlage eines ärztlichen Zeug
nisses verlangen. Es kann eine Probezeit bis 
zu sechs Monaten vereinbart werden. 

(2) Für den Inhalt des Dienstvertrages kann 
die Kirchenkanzlei ein Muster herausgeben. 

(3) Bei Antritt des Dienstes ist der Arbeit
~h. mer auf treue und gewissenhafte Erfüllung 

1 
semes Dienstes durch Handschlag zu ver· 
pflichten. . . 

§ 7 
Arbeitszeit 

(1) Die Arbeitszeit beträgt in der Regel ohne 
Einschluß von Pausen 48 Stunden in der 
Woche. Erfordert der kirchliche Dienst Tätig· 
keit auch an den Sonntagen und kirchlichen 
Feiertagen, so ist entsprechende Dienst
befreiung an einem Werktage zu gewähren. 
Auf die regelmäßige Arbeitszeit ist in an
gemessenem Umfang die Zeit anzurechnen, die 
der Arbeitnehmer (z. B. als Kirchenmusiker 
oder Katechet) zur Vorbereitung auf seinen 
Dienst benötigt. In Kranken-, Heil- und Pflege
anstalten darf die Arbeitszeit bei denjenigen 
Arbeitnehmern, die überwiegend pflegerische 
Arbeit leisten oder Arbeiten häuslicher oder 
sonstiger Art verrichten, die unmittelbar der 
Versorgung der Kranken dienen, einschließlich 
des Bereitschaftsdienstes, 60 ·Stunden in der 
Woche nicht überschreiten. 

(2) Jeder Arbeitnehmer ist in angemessenen 
Grenzen zur Ubernahme von Vertretungen bei 
Urlaub und in Krankheitsfällen verpflichtet. 

'(3) Ein Fernbleiben vom Dienst, soweit es 
nicht durch Krankheit bedingt ist, bedarf vor
heriger Zustimmung des Dienstvorgesetzten. 
Wenn die rechtzeitige Einholung der Erlaubnis 
nicht möglich war, so hat der Arbeitnehmer 
seinen Dienstvorgesetzten unverzüglich über 
die Gründe des Fernbleibens zu unterrichten 
und die nachträgliche Zustimmung zu erbitten. 
Ist eine Vertretung in dem versäumten Dieq.st 
unumgänglich notwendig, so ist der Arbeit
nehmer zur Siche~stellung der Vertretung ver
pflichtet, wenn die Umstände, die zu der Dienst
behinderung geführt haben, ihm dies ermög
lichen. Bei unbegründeter Dienstversäumnis 
kann eine entsprechende Kürzung der Dienst
bezüge für die versäumte Zeit erfolgen. 

(4) Bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit 
hat der Arbeitnehmer seiner Beschäftigungs
stelle unverzüglich Anzeige zu erstatten. 
Dauert die Dienstunfähigkeit voraussichtlic:h 
länger als drei Tage, so ist spätestens arn vierten 
Tage der Krankenschein oder ein ärztliches 
Zeugnis vorzulegen. Arbeitnehmer, .die infolge 
Erkrankung arbeitsunfähig sind und nicht 
spätestens am vierten Tage der Arbeitsunfähig· 
keit ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, .ver
lieren für die Zeit ihres Fernbleibens vom 
Dienst bzw. bis zum Eintritt der ärztlichen Be
handlung den Anspruch auf die Krankenbezüge 
(§ 9). • 

(5) Ist der Arbeitnehmer aus ·bestimmten per
sönlichen Anlässen an der Ausübung seines 
Dienstes behindert, so kann ihm von dem 
Dienstvorgesetzten in den Grenzen des un
bedingten Bedürfnisses Dienstbefreiung unter 
Weiterzahlung der Dienstvergütung gewährt 
werden. 

§ 8 
Vergütung 

(1) Die dem Arbeitnehmer zu gewährende 
Vergi.itung wird bemessen nach der Art der 
geforderten Tätigkeit und bei den Angestellten 
nach der Länge der Dienstzeit. Außerdem wird 
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sein Familienstand berücksichtigt. Das Nähere 
regeln die Vergütungsordnungen. Diese werden 
für die Arbeitnehmer der Evangelischen Kirche 
in Deutschland vom Rat erlassen, für die Arbeit
nehmer innerhalb der Gliedkirchen von den 
Kirchenleitungen nach Benehmen mit der 
Kirchenkanzlei, welche Musterordnungen her-
ausg('lben kann. . 

(2) Die Kirche erwartet von ihren Arbeit
nehmern, daß sie ihr auch in wirtschaftlicher 
Notzeit die 1Treue halten. A'1.lgemeine Kür
zungen und Einbehaltungen, die. für sämtliche 
Amtsträger der Kirche angeordnet werden, 
gelten auch für die Arbeitnehmer. 

§ 9 
Fürsorge bei Erkrankung 

Wer durch Krankheit arbeitsunfähig wird, 
erhält Krankenbezüge nach Maßgabe der Ver
gütungsordnungen. 

§ 10 
Ur 1 au b 

(1) Der Arbeitnehmer erhält in jedem Jahr 
einen Erhölungsurlaub von mindestens zwölf 
Arbeitstagen unter Weiterzahlung der Dienst
bezüge. Dieser Urlaub verlängert sich für jede 
Dienstaltetszulage, die der Arbeitnehmer be
zieht, um zwei Arbeitstage, bis zur Höchst· 
dauer von 24 Arbeitstagen. Der Urlaubsan-. 
spruch ehtsteht erst nach einer tatsächlichen 
Dienstzeit von sechs Monaten, für Jugendliche 
bis zu 18 Jahren nach drei Monaten. 

•{2) Schwerbeschädigte mit .mindestens 50 °/o 
Erwerbsbeschränkung lind anerkannte politisch 
Verfolgte erhalten ~inen · zusätzlichen Urlaub 
von drei Arbeitsta~n, jedoch darf der Gesamt
urlaub 24 Arbeitstage nicht überschreiten. 

(3) Der Urlaub der Jugendlichen beträgt bis 
zur Vollendung des 18; Lebensjahres 24 Arbeits
tage. 

(4) Das Urlaubsjahr läuft vom 1. April bis 
zum 31. März. Urlaub, der bis zum Ablauf des 
Urlaubsjahres nicht in Anspruch genommen 
ist, entfällt entschädigungslos. Barabgeltung 
des Urlaubs ist nicht statthaft. . 

(5) Ist. das Dienstverhältnis im Laufe des 
Urlaubsjahres fristgemäß gekündigt, so ist der 
auf die Beschäftigungsdauer anteilig entfallende 
Urlaub noch während der Kündigungsfrist zu 
gewähren oder, falls dies aus dienstlichen 
Gründen nicht möglich ist, die auf die Urlaubs
zeit entfallende Dienstvergütung zu zahlen; 

§ 11 
Beendigung des Dienst

verhältnisses 
(1) Das Dienstve~hältnis kann von beiden 

Vertragsteilen nach vorheriger schriftlicher 
Kündigung .gelöst w1:1rden. Als . Kündigungs
fristen gelten, soweit ni.cht durch Gesetz eine 
längere · Kündigungsfrist festgesetzt ist, bei 
einer tatsächlichen Dienstzeit 
bis zu einem J al:ir . 

1 Monat zum Schluß eines Kqlender-
monats, ' 

von mehr als einem Jahr bis zu drei Jahren 
6 Wochen zum Schluß eines Kalender-
vierteljahres, · 
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von in ehr als drei Jahren 
3 Monate zum Schluß eines Kalerider
vierteljahres. ·· . · 

(2) Eine fristlose Entlassung kann erfolgen 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, ins
besondere: 

a) wenn . der Arbeitnehmer die Voraus
setzungen für die Begründung und die 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses, wie 
sie im § 3 festgesetzt sind, nicht mehr er
füllt, in jedem Falle aber, wenn er aus der 
Evangelischen Kirche ausscheidet; 

b) wenn er die ihm aufgetragenen Dienst· 
pflichten gröblich verletzt hat. 

(3) Der Arbeitnehmer hat nach Beendigung 
des Dienstes Anspruch auf die Ausstellung 
eines Zeugnisses. Er kann jederzeit ein vor
läufiges Zeugnis verlangen. 

§ 12 
Sterbegeld 

(1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
durch Tod werden die Dienstbezüge für die 
Dauer von 45 Tagen vom Todestage ab an den 
überlebenden Ehegatten oder die Kinder des 
Verstorbenen weitergezahlt. Sind mehrere Be
rechtigte vorhanden, so kann die Zahlung mit 
befreiender·· Wirkung an einen von ihnen er~ 
folgen. 

(2) Sind Erben nicht vorhanden, so kann die 
Zahlung des Sterbegeldes an denjenigen er
folgen, ·der nachweislich für die Kosten der 
Bestattung und die letzte Pflege während der 
Krankheit aufgekommen ist. 

§ 13 
Durchführung 

(1) Zur Durchführung .dieser Ordnung sind 
bestehende Arbeitsverträge im Wege der Ver· 
ei:obarung zu ändern oder unter Innehaltung 
der bisher geltenden Kündigungsfristen durch 
neue Ve.l'träge zu ersetzen. ZurVermeidung un
billiger Härten können für eine Ubergangszeit 
abweichende Regelungen getroffen, ins
besondere Ausgleichszulagen gewährt werden. 

(2) Die Durchführung dieser Ordnung ist für 
den Bereich der Gliedkirchen und der ihnen 
angehörenden Kirchengemeinden und kirch~ 
liehen Verbände, sowie der / kircheneigenen 
Anstalten und Stiftungen eine Angelegenheit 
der Kirchenleitungen der Gliedkirchen. Sie 
können zu diesem Zweck ergänzende Bestim-
mungen· erlassen. , 

(3) Diese Ordnung kann für den Bereich der 
kirchlichen Werke durch die hierfür zu
ständigen Stellen übernoihmen werderi. Dabei 
können mit Zustimmung des Rats der Evange· 
lischen Kir.ehe in Deutschland einzelne Be· 
stimmungen dieser Ordnung den besonderE!h 
Verhältnissen der Werke angepaßt werden. 

§ 14 ' 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1950 
in Kraft. Sie tritt in einer Gliedkirche nicht in 
Kraft, wenn deren Kirchenleitung gegenüber 
dem Rat der EvangeHschen Kirche in Deutsch
land bis zum 31. Dezember 1949 Widerspruch 
erhebt. · · 



(2) Die Anordnung der Finanzabteilung bei 
der Deutschen Evangelische~ Kirchenkanzlei 
uber die Einführung der Tarifordnungen A 
und B für die Gefolgschaftsmitglieder von 
kirchlichen Verwaltungen und Betrieben vom 
28. September 1938 (Ges.-Bl. d. DEK. S. 83) 
wird aufgehoben.· 

Berlin , den 12. Oktober 1949 
Der Rat der Evangelischen Kirche 

in Deutschland 
D. Dr. D i b e 1 i u s 

(L. S.) 
Zur Durchführung vorstehender Ordnung 

weiden auf Grund des § 13 Absatz 2 folgende 
ergänzende Bestimmungen erlassen: 
zu § 1 Absatz 2: 

Das gleiche gilt für Archivare, Küster und. 
Steuereinholer. 
zu § 6 Absatz 1: 

Vor jeder Neueinstellung ist ein ärztliches 
Zeugnis über den Gesundheitszustand des Ein
zustellenden vorzulegen. 
zu§ 9: . 

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich 
einer regelmäßigen Gesundheitsüberwachung 
zu unterwerfen. In besonderen Fällen kann 
vom· Arbeitgeber eine besondere ärztliche 
Untersuchung angeordnet .werden. 
zu § 10 Absatz 4: 

Wird der Urlaub aus dienstlichen Gründen 
ausnahmsweise nicht bis zum Ablauf des 
Urlaubsjahres angetreten, so kann mit Ge
nehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde der 
Urlaub noch im nächsten Urlaubsjahr in An
spruch genommen werden. 1 

zu § 11 Absatz 2: 
Wenn der .Gesundheitszustand oder das 

Nachlassen der Kräfte eine ordnungsmäßige 
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht mehr 
g.estatten, kann, soweit nicht eine kürzere 
Kündigungsfrist gegeben ist, das Vertn1gs
verh~ltnis von beiden Vertragsteilen mit e1ner 
Frist von zwei Monaten zum Schluß eines 
Monats gekündigt werden. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, 
wenn nach ärztlichem Erachten nur eine un
wesentliche Herabsetzung der Arbeitskräfte 
vorliegt oder wenn in absehbarer Zeit das 
Wiedereintreten der vollen.-Arbeitskraft zu er
warten ist. 
· Unbeschadet der Vorschrift von § 11 Absatz 2 

der AVO kann das Vertragsverhältnis vom 
Arbeitgeber gekündigt werden, 

a) wenn aus einem in der Person des Arbeit
nehmers liegenden Gr.unde das weitere 
Verbleiben des Arbeitnehmers im Dienst 
mit dem Wesen des .kirchlichen Dienstes 
(§ 3 der AVO) unvereinbar ist, 

b) wenn das Verbleiben des Arbeitnehmers 
im Dienst dem Ansehen der Kirche oder 
seiner Dienststelle abträglich ist, 

c) wenn infolge des Verhaltens des Arbeit
nehmers seinen Mitarbeitern die weitere 
Zusammenarbeit· mit ihin nach pflicht
gemäßem Ermessen des Arbeitgebers nicht 

mehr zugemutet werden kann, oder wenn 
durch das Verhalten eines Arbeitnehmers 
eine ernstliche Störung oder Gefährdung 
des Arbeits~riedens ·zu besorgen ist. 

zp § 13: 
Bei denjenigen Arbeitnehmern, die zurzeit 

des Inkrafttretens der A VO bereits im kirch
lichen Dienst gestanden haben, kann bei der 
Änderung des Arbeitsvertrages oder bei einer 
Neueinstellung, die nach einer aus Anlaß der 
Einführung der A VO erfolgten Kündigung 
stattfindet, von der Beibringung eines pfarr
amtlichen Zeugnisses (§ 6 Absatz 1) abgesehen 
werden. 

Schwerin, den 6. April 1950 
Der Oberkirchenrat 
Spangenberg 

\ 
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Auf Grund von § 8 der Vorläufigen Arbeits

vertragsordnung für den kirchlichen Dienst 
vom 12. Oktober 1949 (ABl. EKD. Nr. 175) hat 
der Ober~irchenrat der Evangelisch - Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs folgende 
Vergütungsordnung für die kirchlichen An
gestellten beschlossen: 

· Vergütungsordnung 
für die kirchlichen Angestellten 

der Evangelisch-Lutherischen Landes
. klrche Mecklenburgs 

Vom 6. April 1950 
§ 1 

Vergütungsgrundsatz 
(1) Die yergütung besteht in 

a) der Grundvergütung, die nach det Art 
der Tätigkeit in Gruppen gestaffelt isl, 

b) 6 Dienstalterszulagen, die nach den ein
zelnen Gruppen gestaffelt sind und je in 
Abständen von 3 zu 3 Jahren gewährt 
werden, 

c) einem Familienzµschlag mit Staffelung nach 
dem Familienstand. 

(2) Wird der Angestellte nicht im vollen Um
fang von 48 Stunden in der Woche (§ 7 Abs. 1 
A VO) beschäftigt, so wird die Vergütung für 
die Teilbeschäftigung im Verhältnis der· tat.
sächlichen Beschäftiguhgszeit in der Woche 
oder im Monat zu der sich bei voller Be
schäftigu~ ergebenden Stundenzahl von 48 je 
Woche oder 204 je Monat ermittelt. 

§ 2 
G r ,u n d v e r g ü t u n g u n d D i e n s t

a lt er s zu lagen 
(1) Die Grundvergütungssätze der einzelnen . 

Vergütungsgruppen und die Dienstalterszu
lagen, die in Abständen von 3 zu 3 Jahren bis 
zur Höchstzahl von sechs gewährt werden, er
geben sich aus dem nachstehenden Gruppenplan. 

(2) Die volle Grundvergütung der Gruppe 
wird gewährt, wenn der Angestellte bei der 
Einstellung das 2L Lebensjahr vollendet hat. 
Jüngere Angestellte erhalten von der jeweiligen 
Grundvergülufig 

vom 19. bis zum vollendeten 
21. Lebensjahr . 90 v. H. 

23 



vom 17. bis zum vollendeten (2) Der Familienzuschlag kann auch weib-
19. Lebensjahr 80 v.11. liehen AngestellJen gewährt werden, W\enn der 

bis zum vollendeten 17. Lebens- Ehemann mehr als 66.2/a v. H. erwerbsbes_chränkt 
jahr 70 v. H. ist und wenn er nicht anderweit Familien- oder 

(3) Die Zahl der zu gewährenden Dienst- Kinderzuschlag bezieht. 
alterszulagen richtet sich nach dem bei der (3) Der Familienzuschlag kann auch ver
Einstellung festzusetzenden Vergütungsdienst- witweten, geschiedenen oder ledigen Ange
alter (§ 3). Liegt der Beginn des Vergütungs- stellten gewährt werden, wenn sie im eigenen 
dienstalters vor dem Zeitpunkt des Dienstan- Hausstand aus gesetzlicher oder sittlicher Ver
tritts, so werden die sich aus der anrechnungs- pflichtung Verwandten in gerader Linie bis 
fähigen Vordienstzeit ergebenden Dienstalters- zum 3. Grade, Verwandten in der Seitenlinie 
zulagen sogleich gewährt. · bis zum 2. Grade, Versch~ägerten in gerader 

(4) Die Dienstalterszulagen werden jeweils Linie und in der Seitenlinie bis-zum 2. Grade, 
von dem Beginn des Monats ab gewährt, in Adoptiv- oder Pflegekindern, Adoptiv- oder 
dem nach dem festgesetzten Vergütungsdienst· Pflegeeltern oder unehelichen Kindern Woh
alter die entsprechende (durch 3 teilbare) Zahl nung und Unterhalt gewähren. 
von Dienstjahren vollendet wird. Die Zahl der (4) Der höhere Familienzuschlag nach Ab
Alterszulagen wird in· einem Betrage zu- satz 1 b-e wird gewährt, solange die Kinder 
sammengefaßt. das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben; dar-

(5) Lehrlingen wird ein nach Lehrjahren ab·· ·über hinaus bis zum vollendeten 24. Lebens
gestufter, den .ortlichen Bestimmungen ent- jahr nur, wenn sie 
sprechender Unterh?.ltszuschuß gewährt. 1. sich in der Schulausbildung oder in der 

§ 
3 

Ausbildung für einen künftig gegen Ent
gelt auszuübenden Beruf befinden und 

V e r g ü t u n g s d i e n s t a 1 t e r wenn sie 
u n d T ä t i g k e i f s m e r km a 1 e 2. nicht ein eigenes Einkommen von minde-

(1) Das Vergütungsdienstalter ist bei der Ein- stens 40 DM monatlich haben. 
stellung festzustellen und im Dienstvertrag .zu (5) Die Zahlung des Familienzuschlages nach 
verm.erken., Es beginnt in der ·Regel mit dem Absatz 1 a beginnt mit dem Monat, in dem 
1. des Monats, in dem das Dienstverhältnis be- die Ehe geschlossen ist. Die Erhöhung tritt ein 
gründet wird. Erfolgt die Einstellung eines An- mit dem Monat, in dem die Geburt des (bzw. 
gestellten vor vollendetem 21.·Lebensjahr, so des weiteren) Kindes erfolgt ist. 
rechnet das Vergütungsdienstalter erst vom l. (6) Der Familienzuschlag fällt fort oder er
des Monats ab, in dem das 21. Lebensjahr voll- mäßigt sich mit Ablauf des Monats, der auf 
endet wird. den Monat folgt, in dem die Voraussetzung für 

(2) Auf das Vergütungsdienstalter (VDA) die Zahlung des Zuschlags oder des höheren 
kann die Zeit seit der Vollendung des 21. Le- Satzes fortgefallen ist. 
bensjahres zur Hälfte, in besonderen Fällen bis § 5 -
zur vollen Höhe angerechnet werden, wenn 
der Angestellte nachweislich bei anderen A u f r ü t k u n g i n e i o e h o h e r e 
kirchlichen, ··· kommunalen oder staatlichen V e r g ü t u n g s g r u P P e 
Stellen beschäftigt war und diese Tätigkeit ·Beim Aufrücken in eine Gruppe mit höheret 
gleichartig oder gleichwertig ist. Grundvergütung erhält der Angestellte den 

(3) Das gleiche gilt für die Tätigkeit in son- Gr'-ndvergütungssatz der Aufrückungsgruppe 
stigen Verwaltungen und Betrieben oder in und dazu die seinem Vergütungsdienstalter ent· 
einem freien Beruf, soweit ·die in dieser sprechende Anzahl der Dienstalterszulagen in 
Tätigkeit erlangten Fähigkeiten und Berufs- der bisherigen Gruppe. Die weiteren Dienst
erfahrungen der vorgesehenen Tätigkeit fürder- alterszulagen werden ihm künftig nach dem 
lieh sind. , Satz der Aufrückungsgruppe bis zur Erreichung 

(4) Für die 'Einstufung in die 1i:Uständige des Höchstbetrages gewährt. 
Gruppe ·sind .die Tätigkeitsmerkmale maß- § 6 
gebend, die für 'die Gruppe festgesetzt sind und K r a n k e n b e z ü g e 
die für die zu besetzende Stelle gefordert · (1) Bei ciurch Krankheit verursachter Arbeits-
werden. Im ZwE>ifel ist entscheidend, welche unfähigkeit hört mit Rücksicht darauf, daß 
Tätigkeit überwiegend gefordert wird. durch die Sbzialversicherungsanstalt Kranken-

§ 4 
Familienzuschlag 

' . 
(1) Verheiratete m ä n n 1 ich e Angestellte 

e,rhalten einen Familienzuschlag nach folgen
d~r Staffelung: 
a) Verheiratete ohne Kinder . 
b) Verheiratete mit einem Kind 
c) Verheiratete mit '2 'Kindern . . 
d) Verheiratete mft 3 oder 4 Kindern 
e) Verheiratete .rriit 5 und mehr 

Kind~rn 

10 DM 
30 DM 
50 DM 
70 DM 

8Q DM. 

geld zu zahlen ist, die Zahlung der Vergütung 
auf. Jedoch werden für die Dauer bis zu 
6 Wochen Krankenbezüge in Höhe des Unter
schiedes zwischen der Nettovergütung und 
den von 9er ·Sozialversicherung gewährten 

· Barleistungen. gezahlt. .. 
(2) Die Dauer · der Zahlung dieser Bezüge 

kam). verlängert werden . nach einer tatsäch
lichen Dienstzeit 

von mehr als 3 Jahren bis zu 8 Wochen, 
von mehr als 5 Jahren bis zu io Wochen, 
von mehr als 8 Jahren bis zu 13 Wochen, 



jedoch nicht über die Dauer des Dienstverhält
nisses hinaus. 

(3) Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 
3 Tage, ist unverzüglich eine ärztliche Be
scheinigung einzureichen. 

§ 7 
Diese Vergütungsordnung gilt mit Wirkung 

vom 1. April 1950. 
S c h w e r i n , den 6. April 1950 

Der Oberkirchenrat 
Spangenberg 

Anlage zur Vergütungsordnung 
für kirchliche Angestellte 

Gruppenplan 
zu § 2 der Vergütungsordnung 

für kirchliche Angestellte 
Gruppe 1 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
1.69 

a· 

B 
163 

8 

C D 
156 150 

8 8 

Angestellte mit vorwiegend einfacher Tätigkeit 
z. B. Wächter, Pförtner, Boten und Hilfs
personal, 
Kassen- und Büroangestellte für einfache 
Arbeitsleistungen, 
ungeprüfte Helferinnen in Kindergärten, 
Säuglingsheimen und ähnlichen Einrich-

. tungen. 
Gruppe II . 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalters2:ulage . , . 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
181 

10 

B 
175 

10 

c 
169 

10 

D 
163 

10 

Angestellte mit einfacheren Arbeiten im Innen-
und Außendienst · 
z. B. Telefonisten, Büro·, Registratur-, 
Kassen-, Kanzleihilfskräfte, 
Kassen- und Büroangestellte bei längerer 
Beschäftigung,. soweit nicht in Gruppe I, 
GemeindegehiUinnen und Pfarrgehilfinnen 
ohne Berufsausbildung, 
Kinderpflegerinnen in Kindergärten, Helfe
rinnen in Kindergärten ohne staatliche 
Prüfung als Kindergärtnerin nach mehr
jähriger Bewährung. 

Gruppe III 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B 
206 200 

11 1t 

c 
194 

11 

D 
188 

11 

Angel!ltellte mit schwierigerer Tätigkeit, sofern 
nicht anderwärts eingereiht, im Innen- und 
AußendiE!'nst 
z. B. Katecheten mit C-Prüfung, 
Angestellte im Büro-, Registratur~, Buch
halterei-, Kanzlei- und Kassendienst, Steno
tysten und Stenotypistinnen mit Anfangs· 
leistungen, . 
Gemeindegehilfinnen mit Berufsausbildung, 
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit 
staatlicher Prüfung als I<:indergärtnerin. 

Gruppe IV 
Ortsklasse 
Grundvergütung ' 
)ienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
238 231 225 219 

14 14 14 14 

Angestellte mit gründlichen Fachkenntnissen 
im Innen- und Außendienst 
z.B. Katecheten mit B-Prüfung, soweit nicht 
in Gruppe V, 
Gemeindediakone, 
Stenotypisten und Stenotypistinnen mit 
längerer Praxis, · , 
Büro-, Buchhalterei-, Kassen-Angestellte 
mit gründlichen· Fachkenntnissf!n in be
sonders verantwortlicher Stellurtg, 
Gemeindehelfer, Gemeindehelferinnen und 
Jugendpfleger mit anerkannter Berufs
ausbildung, 
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit 
staatlicher Prüfung als KindergärtI:\erin in 
der Stellung von Leiterinnen vdn Kinder
tagesstätten. 

Gruppe V 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsnierkmale: 

A B C D 
275 263 256 250 

20 20 20 20 

Angestellte im Innen- sowie Auße~ienst, so
ferJl sie neben gründlichen vtelseiügen 
Fachkenntnissen auf dem Gebiete der Ver
waltung, bei der sie beschäftigt sind, selbst
ständige Leistungen aufweisen 
z.B. komm. Leiter von Kirchensteuerämtern, 
Gemeindediakone,soweit nicht in GruppeIV, 
Katecheten mit B-Prüfung mit mehr
jähriger Unterrichtse.rfahrung, 

· Stenotypisten und Stenotypistinnen mit 
schwieriger Tätigkeit. 

Gruppe VI 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
319 306 300 294 

22 22 22 22 

Angestellte. im Innen~ und Außendienst mit 
• · selbständiger Tätigkeit in Stellen von be

sonderer Bedeutung 
z. B. Leiter von Kirchensteuerämtern, so
weit nicht in Gruppe VII, 
Rechnungsprüfer in der Prüfungsstelle. 

Gruppe VII 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C 
356 344 331 

25 25 25 

D 
325 

25 

Angest~llte im Büro-, Buchhalterei-, Kassen
dienst in besonders verantwortlicher Stel-
lung,· , 
Leiter von Kirchensteuerämtern, soweit 
nicht ·in Gruppe VI. 

Gruppe , VIII 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 

A ,B C D 
444 425 406 394 
30 30 30 30 



Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte in Stellen, für die in der Regel 
wissenschaftliche Vorbildung gefordert 
wird. 

Gruppe IX · 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
. . 488 469 456 444 

35 35 35 35 

Angestellte mit wissenschaftlicher Vor
bildung in Stelle:µ von besonderer Be'
deutung. 

Gruppe X 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

?A B C D 
544 525 513 500 

40 40 40 40 

Einstufung bleibt besonderer vertraglicher 
Regelung überlassen. 

32) J 157 / l 43 

Auf Grund des § 8 der Vorläufigen Arbeits
vertragsordnung für den kirchlichen Dienst 
-vom 12. Oktober 1949 (ABI. EKD. Nr. 175) hat 
der Oberkirchenrat der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs folgende 
Vergütungsordnung für die kirchlichen Ar-
beiter beschlossen: „ 

Vergütungsordnung 
für die kirchlichen Arbeiter der Evangelisch

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Lohnordnung) , 

Vom 6. April 1950 
§ 1 

Entlohnung 
(1) Die dem Arbeiter zu gewähr.ende Ver

gütung wird entsprechend der Art . der ge
forderten und ausgeübten Tätigkeit nach der 
nachstehenden Lohntabelle bemessen.· Die 
Ortsklassen richten sich nach dem im öffent
lichen Dienst gültigen Ortsklassenverzeichnis. 

(2) Für Uberstunden wird ein Zuschlag von 
25 °/o ~ewährt, für Nachtarbeit von 10 °/o, für 
planmaßige Sonn- und Feiertagsarbeit 25 °/o; für 
nicht planmäßige Sonn- und Feiertagsarbeit 
50 O/o; · . . .. 

(3) Sachbez:µge (Wohnung, Beköstigung usw., 
besonders·· in.· Kranken.~, Heil- und Pflege
~nstalten) wertien von deJl1 Beschäftigten nach 
im voraus festgelegten Sätzen bezahlt. 
_ (4) .Erreicht die Arbeitsleistung eines Be-. 
schä{tigten aus besonderen · körperlichen 
Gründen nicht das volle Maß, so sind Ab
schläge von der Lohntabelle im voraus zu ver-

.einbaren.1 - · 
(5) Der Lohn ist für jede Woche nachträg

lich zu zahlen: 
§ 2 

Krankenbezu·ge 
(1) Bei durch Krankheit verursachter Ar

beitsunfähigkeit hört mit Rücksicht darauf, daß 
durch die Sozialversicherungsanstalt ~ranken~ 
geld zu zahlen ist, die Lohnzahlung auf. Jedoch 
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wex:den für die Dauer bis. zu 6 Wochen 
Krankenbezüge in Höhe des Unterschiedes 
zwischen der Nettovergütung und den von der 
Sozialversicherung gewährten Barleistungen 
gezahlt. · 

(2) Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 
3 Tage, ist unverzüglich eine ärztliche Be
scheinigung einzureichen. 

§ 3 
Diese Vergütungsordnung gilt mit Wirkung 

vom 1. April 1950. 

Schwerin, den 6. April 1950 
Der Oberkirchenrat 
Spangenberg 

Anlage zur Vergütungsordnung für kirchliche 
Arbeiter 

Lohntabelle 
zu § 1 der Vergütungsordnung für 

kirchliche Arbeiter 
Stundenlohn in Pfennigen 

Ortsklassen A B C D 
70 65 65 60 Uvgelernte 

mit leichter 
Arbeit 

80 75 70 65 ·Ungelernte 
und Rein

machefrauen 
90 85 80 75 Angelernte 

100 95 90 85 Handwerker 
1l 0 105 100 95 Qualifizierte 

Handwerker 
120 115 1Q5 100 Vor

handwerker 
Jugendliche 
bis 16 Jahre 

;, . 17 " 
„ 18 „ 

33) / 655 / II 35 d 1 

70 O/o 
80 O/o 
90 O/iJ 

. Vergütungsor~nimg 
Ulr die Angestellten der, Dienststellen, An
stalten. und Einrichtungen der Inneren :Mission 

der Evangelisch-Lutherischen Lande.skirche 
Mecklenburgs · · 

Vom ffi. Mai 195°' 
§ 1 

Vergütungsgru~dsatz 
(1) Die Vergütung besteht in . 

a) der Grundvergütung, die nach Art der 
Tätigkeit in Gruppen gestaffelt ist, 

b} sechs Alterszulagen, die nach den einzelnen 
Gruppen gestaffelt sind und je in Ab
ständen von drei zu drei Jahren erreicht 
werden. "· 

c) einem Familienzuschlag mit Staffelung 
nach dem Familienstand. 

(2) Wird . der Angestellte nicht in vollem 
Umfang von 48 Stunden in der Woche (§ 7 
Abs. l A VO) beschäftigt, so wird die Ver
gütung· für die Teilbeschäftigung im Verhält
nis der tatsächlichen Beschäftigungszeit in der 
Woche oder im Monat zu der sich bei voller 



Beschäftigung ergebenden Stundemahl von 48 
je Woche oder 204 je Monat ermittelt. 

(3) Sachbezüge (Wohnung, Beköstigung usw. 
in Kranken-, Heil-, Pflege- und sonstigen An
stalten und Einrichtungen) werden von dem 
Beschäftigten nach im . v9raus festgelegten 
Sätzen bezahlt. · 

(4) Beschäftigte, die lediglich zu Erziehungs
zwecken oder .aus therapeutischen Gründen 
eingestellt werden, sowie Kräfte im Vorprakti
kum (Berufsausbildung und dergl.) fallen nicht 
unter die Vergütungsordnung. Das gleiche gilt 
für :(<räfte, die zu einer normalen Arbeits
leistung im Betrieb aus irgendwelchen Gründen 
nicht imstande sind. 

§ 2 
Grundvergütung 

und D'i e n s t a 1 t er s z ul a g e n 
(1) Die Grundvergütungssätze der einzelnen 

Vergütungsgruppen und die Dienstalterszu
lagen, die in Abständen von drei zu drei 
Jahren bis zur Höchstzahl von sechs. gewährt 
werden, ergeben sich aus dem nachstehenQ.en 
Gruppenplan. 
(2) Die volle Gruppenvergütung wird gewährt, 
wenn der Angestellte bei der Einstellung das 
21. Lebensjahr vollendet hat. Jüngere An
gestellte erhalten von der jeweiligen Grund-
vergütung · 

·vom 20. bis zum vollendeten 21. Lebensjahre 
90·0/o 

vom 18. bis zum voll.endeten 19. Lebensjahr 
80 O/o 

bis zum vollendeten 17. Lebeasjahr · 70 °/o 
(3) Die Zahl der zu gewährenden Dienst

alterszulagen richtet sich nach dem bei der Ein
stellung festzusetzenden Vergütungsdienstalter. 
Liegt der Beginn des Vergütungsdienstalters 
vor dem Zeitpunkt des Dienstantrittes, so 
werden die sich aus der anrechnungsfähigen 
Vordienstzeit ergebenden Dienstalterszulagen 
sogleich gewährt. „ 

(4) Die Dienstalterszulagen werden jeweils 
von dem Beginn des Monats ab gewährt, in 
dem nach dem festgesetzten Vergütungsdienst
alter die entsprechende (durch 3 teilbare) Zahl 
von Dienstjahren vollendet wird,.- Die Zahl der 
Alterszulagen wird in einem Betrag zusammen
gefaßt: 

(5) Bleibt die Leistung hinter normalen An
forderungen erheblich zurück, kann die Ge
währung von Dienstalterszulagen ganz oder 
teilweise versagt werden. 

(6) Lehrlingen wird ein nach Lehrjahren ab
gestufter Unterhaltszuschuß gewährt. 

§ 3 
Vergütungsdienst a 1 te r 

und Tätigkeitsmerkmale 
(1) Das Vergütungsdienstalter ist .bei der 

Einstellung festzustellen und im Dienstvertrag 
zu vermerken. Es beginnt in der Regel mit dem 
L des Monats, in dem das Dienstverhältnis be
gründet wird. Erfqlgt die Einstellung eines An
gestellten vq_r volle_nd~iem 21 .. Lebensjahr, ~o 
rechnet das Vergütungsdienstalter erst vom 

1. des Monats ab, in dem das 21. Lebensjahr 
vollendet wird. 

(2) · Auf das Vergütungsdienstalter kann die 
Zeit seit der Vollendung des 21. Lebensjahres 
ganz oder teilweise angerechnet werden, in der 
der Angestellte nachweislich bei anderen kirch
lichen, kommunalen oder staatlichen Dienst
stellen beschäftigt war und wenn diese Tätig-

. keit gleichartig oder gleichwertig war. 
(3) Das gleiche gilt für die Tätigkeit in 

. sonstigen Verwaltungen und Betrieben oder 
einem freien Beruf, soweit die in dieser Tätig
keit erlangten Fähigkeiten und Berufserfah
rungen der vorgesehenen Tätigkeit förderlich 
sind. 

(4) Für die Einstufung in die zuständige 
Gruppe sind die Tätigkeitsmerkmale maß
gebend, die für die Gruppe festgesetzt sind und 
die für die zu besetzende Stelle gefordert 
werden. Im Zweifel ist entscheidend, welche 
Tätigkeit überwiegend gefordert wird. 

§ 4 
Familienzuschlag 

(1) Verheiratete männliche Angestellte ei::
halten einen Familienzuschlag nach folgender 
Staffelung: . ~ · . 

a) Verheirateter ohne Kinder 20 DM 
b) Verheiratete mit 1 Kind 35 11 

c) Verheiratete mit 2 Kind.ern 50 " 
d) Verheiratete mit 3 Kindern 65 11 

e) Verheiratete mit 4 Kindern 80 11 

f) Verheiratete mit 5 Kindern 95 „ 
(2) Der Familienzuschlag kann auch weib-

lichen Angestellten gewährt werden, wenn der 
Ehemann mehr als 66:1/s v. H. erwerbsbeschränkt 
ist oder wenn er nicht anderweit Familien
oder Kinderzuschlag bezieht. 

(3) Der Familienzuschlag kann auch verwit
weten, geschiedenen oder ledigen Angestellten 
gewährt werden, wenn sie im eigenen Haus
halt aus gesetzlichen oder sittlichen V erpflich
tungen Verwandten bis zum 4. Grade, Ver~ 
schwägerten bis zum 2. Grade, Adaptiv- _oder 
Pflegekindern, Adoptiv- oder Pflegeeltern 
Wohnung und Unterhalt gewähreh. · 

(4) Der höhere Familienzuschlag nach Abs .. 
1 b-f wird nur gewährt, solange die Kinder 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
darüber hinaus bis zum 24. Lebensjahr, wenn sie 

a) sich in der Schulausbildung oder in der 
Ausbildung für einen künftigen, gegeli-1 

Entgelt auszuübenden Lebensberuf be'
finden urid wenn sie 

b) nicht ein eigenes Einkommen von minde
stens 40 DM monatlich beziehen. 

(5) Die Zahlung des Familienzuschlages nach 
Abs. 1 a beginnt mit dem Monat, in dem die 
Ehe geschlossen ist. Die Erhöhung tritt ein mit 
dem Monat, in dem die Geburt des (bzw-. des 
weiteren) Kindes erfolgt. 

(6) Der Familienzuschlag fällt fort .oder er
mäßigt sich mit Ablauf des Monats, der auf• 

· dep. Monat folgt, in dem die Voraussetzung für 
die .Zahlung des Zuschlages oc:ler des höheten 
Satzes fortgefallen ist. 



§ 5 
Aufrückung in eine höhere 

Vergütungsgruppe 
Beim Aufrücken in eine Gruppe mit höherer 

Grundvergütung erhält der Angestellte den 
Grundvergütungssatz der Aufrückungsgruppe 
und dazu die Anzahl der Dienstalterszulagen 
in der bisherigen Gruppe, die seinem Ver
gütungsdienstalter entspricht. Die wei.teren 
Dienstalterszulagen werden ihm künftig nach 
dem Satz der Aufrückungsgri.lppe bis zur Er· · 
reichung des Höchstbetrages gewährt. 

§·6 
Krankenbezüge 

(1) Bei durch Krankheit verursachter Arbeits
unfähigkeit werden Krankenbezüge in Höhe 
des Unterschiedes zwischen der Nettover
giitung und den von der Sozialversicherung ge
währten Barleistungen für die Dauer von 6_ 
Wochen gewährt, es sei denn, daß die Ver
gütung nach dem bisherigen Recht weiter
zuzahlen ist. Diese Frist beginnt erst mit dem 
Tage, an dem sich der Angestellte in ärztliche 
Behandlung gegeben hat. 

(2) Die Dauer 'der Zahlung der Kranken
bezüge kann verlängert. werden,. jedoch nicht 
über die Dauer des Dienstverhältnisses hinaus, 
nach einer ·tatsächlichen Dienstzeit 

von mehr als 3 Jahren bis zu 8 Wochen 
von mehr als 5 Jahren bis zu 10 Wochen 
voa mehr als 8 Jahren bis zu 13 Wochen. 

§ 1 
Di;e Vergütungsor<lnung gnt ·mit Wirkung 

vom 1. Mai 1950: 
. Auf Grund einer Vereinbarung des Ober
kirchenrates mit dem Vorstand der Inneren 
Mission der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirebe Mecklenburgs wird die am 16. Mai 1950 
vom Vorstand.der lnnerenMission beschlossene 
Vergütungsordnung für die Angestellten der 
Dienststellen, Einrichtungen und Anstalten der 
Inneren Mission in Kraft gesetzt. 

Schwerin, den 17. Mai 1950 

.Der Ober-klrchenrat 
Spangenberg 

Anlage 
·Gruppenplan 

zu § 2 der Vergtttungsordnuttg fttr die An-
. gestellten der Dienststellen, Anstalten und . 
Einrichtungen der Inneren Mission der Evan-

gelisch-Lutherischen Land·eskirche 
· Mecklenburgs 

Gr.qppe 1 A 
Ortsklasse 
Grundvergütung .. 
Dienstalters~ulage 

Tätigkeitsmerkmale: 

A 
DM 104 
DM 6 

B C D 
104 104 104 

6 6 6 

Angestellte mit einfacher Tltlgkeit im .Innen-
, und Auftendieast, . 

z. B. Boten, -PahrstuhlHihrer, ·Gärtner, Haus
warte, Heizer, Hfffspersonal, K'raftfahrer 
(soweit nicht iin Lohnverhältnis}. 

Ungeprüfte Helfer (-innen) in Kindertages
stätten, Kinder-, Jugend- und Erziehungs
heimen, Säuglingsheimen:, Altersheimen 
und ähnlichen Einrichtungen, 
Ungelerntes Pflegepersonal, 
Wirtschaftsgehilfen (-innen), soweit nicht 
im Lohnverhältnis. 

Gruppe I B 
Ortsklasse . 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

.A 

DM 122 
DM 6 

B 
118 

6 

C D 
113 108 

6 6 

Ungelerntes Pflegeperscmal nach min
destens einjähriger ununterbrochener 
Tätigkeit, 
Kinderpflegerinnen in Säuglingsheimen und 
Kindergärten, 
Wirtschaftsgehilfen (-innen) mit besonderer 
Verantwortung. 

Gruppe II 
Ortsklasse . 
Grundvergütung 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
DM 130 

B 
126 

c 
122 

D 
118 

. Angestellte mit einfacheren · Atbeiten im 
Innen- und Außendienst, 
z. B. Angestellte in Büro, Buchhalterei und 
Kass~ndienst, 
Boten mitibes<mderer Verantwortung, 
Bademeister (medizinisch-klinisch geprüft), 
Desinfektoren mit staatlicher Prüfung, 
Erzieher, Erzieqerfönen ·und Kinderpflege
rinnen. in Säuglings-, Kinder-, Jug.end- und 
Erziehungsheimen. und Kindertagesstätten 
mit mehrjähriger Erfahrung, Heizer ,am 
Hochdruckkessel (soweit nicht im Lohn
verhältnis), Kraftwagenführer mit hand-

. werksm~ßiger Vorbildung (soweit nicht im 
Lohnverhältnis), 
Laboratoriumshelferinnen, Masseure ohne 
staatliche Prüfung und bei Bewährung, 
Pförtner mit besonderer Verantwortung, 
Pflegepersonal mit mehrjähriger Erfahrung 
oder verwaltungseigener Prüfung, 
Sektionsgehilfen (-innen), 
St-enotypistinnen, die vorwiegend und ge
läufig Stenogramme aufnehmen und diese 
fehlerfrei in deutsche Sprache übertragen, 
Telephonisten (·innen) mit besonderer Ver
antwortung. 

Gruppe 111. 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage . · 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
DM 152 
DM 12 

B 
144 

12 

C D 
140 135 
12 12 

Angestellte mit sdlwierlger TätigkeÜ im 
Innen- und Außendienst, 
z. B. Angestellte in Büro, Buchhalterei 
und Kassendienst in selbständiger, verant
wortungsvoller Stellung, 

.- Fem~precllgehilfen (~innen}, die eine große 
Fe1'nspl'echzentrale bedi-enen,. · 
Hausvfiter in Anstaltsbetrieben, " 
Hilfsfürsorgerinnea., 



Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit 
staatlicher Prüfung, 
Masseure mit staatlicher Anerkennung, 
med.-techn. Gehilfinnen mit 2 Semestern, 
Maschinenmeister in kleineren Anstalten, 
Meister in Werkstätten, 
Röntgengehilfen (-innen), Stenotypistinnen 
mit längerer Praxis. 

Gruppe,IV 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
DM 174 
DM 15 

B 
166 

15 

c 
162 

15 

D 
158 

15 

Angestellte mit gründlichen Fachkennt
nissen im Innen- und Außendienst, 
z. B. Angestellte in Büro, Buchhalterei und . 
Kassendienst in besonders verantwortungs
voller und selbständiger Stellung, 
Fürsorgerinnen, Hebammen, 
Kindergärtnerinnen. und Hortnerinnen mit 
staatlicher Prüfung als Kindergärtnerinnen 
in der Stellung als Leiterinnen von Kinder-· 
tagesstätten, 
Leiter und Leiterinnen von Heimen (soweit 
nicht in Gruppe V), 
Masseure mit staatlicher· Anerkennung, 
denen 2 Masseure unterstellt sind, 
Pflegepersonal mit staatlicher Anerkennung, 
Stenotypistinnen mit schwieriger Tätig
keit. Sie müssen in der Lage sein, mehr 
als 180 Silben in der Minute und 200 An
schläge Schreibmaschine zu leisten. Dar
über hinaus müssen sie in der Lage sein, 
SchrHtsätze nach . kurzen Angaben selb
ständig anzufertigen, 
Verwalter im Krankenhaus· (soweit nicht 
in Gruppe V). 

Gruppe V 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätt.gkeitsmerkmale: 

A 
DM 198 
DM 20 

B 
190 

20 

c 
184 
20 

D 
180 
20 

Angestellte mit besonderen Fachkennt
nissen im Innen und Außendienst, sofern 
sie auf dem Gebiet der Verwaltung, bei 
der sie beschäftigt sind{ selbständige 
Leistungen aufweisen, 
z. B. · Angestellte in Büro, Buchhalterei 
und Kassendienst, sofern nicht niedriger 

. eingestuft, 
Diätassistentinnen mit staatlicher An
erkennung, 
Fürsorgerinnen mit staatlicher Anerken
nung in verantwortlicher Tätigkeit, 
Krankengymnastinnen mit staatlicher An
erkennung, 
Leiter und Leiterinnen von Heimen (soweit 
nicht in Gruppe IV), 
Maschinenmeister, 
medizinisch-technische Assis-tentinnen ·mit 
4 Semestern und staatlicher Anerkennung, 
Oberhebammen, Oberschwestern, Ober-
pfleger, . 
Röntgenassistentinnen mit staatlicher An
erkennung, 

Werkmeister in besonders wichtigen Werk
stätten mit hochwertigen Leistungen, 
Wirtschaftsprüfer (soweit ni.cht in Gr. VI). 

Gruppe VI 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B 
DM 236 221 
DM 25 25 

C D 
216 212 

25 25 

Angestellte im Innen- und Außendienst mit 
selbständiger Tätigkeit in Stellen von be
sonderer Bedeutung, 
z. B. Angestellte in Büro, Buchhalterei und 
Kassendienst, 
Diätküchenleiterinnen mit min_destens zwei 
unterstellten Diätassistentinnen, 
leitende Fürsorgerinnen, 
leitende Operationsoberschwestern mit 
mindestens drei unterstellten Operations
schwestern, 
Leiter und Leiterinnen von Heimen mit 
besonderer Verantwortung, 
leitende medizinisch-technische Assisten
tinnen mit langjähriger Erfahrung und 
hochwertigen Kenntnissen, 
Wirtschaftsprüfer mit der Befähigung zur 
Vornahme schwieriger Prüfungen, 
Verwalter im Krankenhaus und ähnlichen 
Anstalten (soweit nicht in Gruppe V). 

Gruppe vn· 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
DM 257 248 238 234 
DM 30 30- 30 ·30 

Angestellte · in Büro, Buchhalterei und 
Kassendienst in besonders selbständiger 
und verantwortungsvoller Stellung, 
z. B. Heimleiter und Heimleiterinnen in 
größeren Heimen von Bedeutung, 
Verwaltungsleiter in größeren Anstalten. 

Gruppe VIII 
Qrtsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
DM 316 306 292 284 
DM 40 40 40 ·40 

Au.gestellte, die sich aus der Gruppe VII 
durch Bearbeitung eine~ besonders ver
antwortungsvollen und schwierigen Arbeits
gebietes her-ausheben, 

· z. B. Assistenzärzte in Krankenanstalten . 
Pflichtassistenten erhalten im ersten Jahr 
60 °/o und im zweiten 70 °/o der Anfangs
bezüge, 
Verwaltungsdirektoren in Anstalten und 
Dienststellen von besonderer Bedeutung, 

. Apotheker, Zahnärzte, Chemiker .. 
G~uppe IX 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
DM 351 
DM 50 

B C D 
338 328 320 

50 50• 50 

Angestellte in .leitenden Stellungen, 
.z. B. leitende Ärzte mit besonderer Ver· 
antwortung in Krankenanstalten, 
Oberärzte, Oberapotheker, 

29 



Verwaltungsdirekto.ren in größerei;i An~ 
stalten und Dienststellen von besonderer 
Bedeutung (soweit n;icht in Gruppe VIII). 

Gruppe X 
Ortsklasse , 
Grundvergütung . 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A B C D 
DM 392 380 370 360 
DM 50 50 50 50 

Angestellte, die sich aus Gruppe IX durch 
einen größeren Wirkungskreis heraus~ 
heben, 
z. B. Chefärzte in Krankenanstalten. 

Grundvergütungssätze der Gruppen 1-X 
Ver- Diensl-

gütungs- alters-
gruppe zulage 

IA 100°/o 6 
IB 100°/o 6 
II · 100 °/o 8 
III 100 O/o 12 
IV 100 °/o 15 
V 100 O/o 20 
VI 100 O/o 2p 
VII 100 O/o .30 
VIII 100 °/o 40 
IX 100 °/o 50 
X 100 O/o .50 · 

34) / 655 / II 35 d 1 

A 
DM 104 
DM 122 

. DM 130 
DM 152 
DM 174 
DM 198 
DM 236 

·-DM 257 
DM.316 
bM .351 
DM 392 

Ortsklass~ 

B C 
104 
118 
'126 
144 
166 
190 
221 
248 
306 
338 
380 

104 
113 
122 
140 
162 
184 
216 
238 
292 
328 
370 

D 
104' 
108 
118 
135 
158 
180 
212 
234 
284 
320 
360 

für die Arbeiter der Dieiu1tstelleii, Anstalten · 
und Einrichtungen der Inneren Mlssi6n der 
· Evangelisch-Lut~ißchen·· ·Landeskirche 

· . Medc:lenburgs · 
(Lohnordnungt 

Vom 1~. Mai .1950 
§. 1 

Entlohnung 
(1) Die dem Arbeiter zu gewährende Ver

gfüung wird. n,ach der Art der geforderten u,nd 
ausgeübten Tätigkeit nach Maßgabe der nach
stehenden Lohntabelle bemessen. Für landwirt
schaftlich Beschäftigte gilt der Tarif-Vertrag 
für die Betriebe der privaten. Landwirt!?chaft in 
der sowjetischen Besatfü,ngszone Deutschl.ands 
Die Ortsklassen richten sich nach dem 1m 
öffentlichen Dienst gültigen Ortsklassenver-
zeichnis. · · 

(2) Für Uberstunden wird·efo Zuschlag von 
25 °io gewährt, für Nachtarbeit von 10 °/o, für 
planmäßige So.nn:: und,Feierta.gs~rbeit 25 °/o,. für 
niCht pla,rimäßig'.e · Sonn- und Feiertagsarbeit 
50. 8/o, , , '_, . . . . . . 

(3) Sachbezüge {Wohnung, Beköstigung usw. 
besonders in Kranken-, Heil-, Pflege- und 

sonstigen Anstalten und Einrichtungen) werden 
von . den Beschäftigten nach im voraus fest-
gelegten Sätzen bezahlt. . . 

(4) Beschäftigte, d.ie lediglich zu Erziehungs
zwecken. ode.r .. ·aus therapeutischen Gründen 
eingestellt werden, fallen nicht unter diese 
Vergüturig.sordnung. Das gleiche gilt für Kräfte, 
die zu einer normalen Ar~eitsleistung im Be
triebe aus irgendwelchen Gründen nicht im
stande sind. 

§ 2 

Krankenbezüge 
Bei durch Krankheit verursachter Arbeits

unfähigke_it werden Krankenbezüge in Höhe 
des Unterschiedes zwischen der Nettovergütung 
und den von der Sozialversicherung gewährten 
Bad~istungen für die Dauer von 6 Wochen ge: 
währt. Diese Frist beginnt erst mit dem Tage, 
an dem sich der Arbeiter in kassenärztliche Be
handlung begeben hat. 

* 3 
Diese Vergütungsordnung tritt am 1. Mai 

1950 in Kraft. 

-

Auf Grund einer Vereinbarung des Ober
kirchenrates mit dem Vorstand der Inneren 
Mission der Evangelisch-Lutherischen Landes-· 
kirche. Mecklenburgs wird die ani 16. Mai 1950 
vom Vorstand der Inneren Mission be
schlossene Vergütungsordnung für die Arbeiter 
der Dien'ststellen, Einrichtungen und Anstalten 
der Inneren Mission in ,Kraft gesetzt. 

S c h w e r i n , den 17. Mai 1950 

Der Oberkirchenrat 
Spangenberg 

Lohntabelle 
Stundenlohn in Pfennigen 

Ortsklassen A 
70 
80 
90. 

top 
110 

' 120 

Jugendliche 
bis 16 Jahre 

11 17 11 

II 18 II 

B 
65 
75 
85 

95 
105 

115 

c D 
65 60 
70 65 
80 75 

90 '85 
100 95 

105 100 

700/o 
80 O/Q 
9Q O/e. 

Ungelernte 
Angelernte 
Angelernte mit 
besonderer -
Tätigkeit 
Handwerker 
Qualifizierte 
Handwerker 
Vor-
handwerker: · 
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